
Bebauungsplan Stadt Villimjcn-Schwenningen 
Stadtbezirk Rietheim 

Bebauungsplan "Schalmeriäcker" 

BFGRÜNDUNG 

vum 29.] 1.1 90*^1 

1. AUgenneines 

1.1 AnlaO der Planaufstellung 

Das im rechtswirksamen Flächennutzungsplafi ausgewiesene Wohnbauge- 
biet "Schalmenäcker*' ist für den Stadtbezirk Rietheirn das einzige neue 
Wohngebiet, f-'ür dieses Gebiet soll, um den VVohnungsbedarf der nächsten 
Zukunft im Stadtbezirk Rietheifn abdecken zu können, ein Bebauungsplan 
nach den Bestimmungen des Bundesbaugesetzes aufgestellt werden. 

1.2 Grundkonzept im Flhchnnnutzunqsplan 

Der Bebauungspinn ist aus -Mm seit dem OO.U'J.l^Sl rechtswirksamen Flächen- 
nutzungsplan entwickelt. 

In dem Bebauungsplan wurde im nordwestlichen Teil eine im rechtswirksamen 
Flächennutzungsplan nusgewiesene landwirtschaftliche Fläche in Abstimmung 
mit dem Regierungspräsidium Freiburg, Referat 13 (RO), im Hinblick darauf 
übernommen, daß das Bcuigebiet an die HöchtenstraGe angeschlossen werden 
muQ und sicii daraus die Notwendigkeit der Bebauung der vorgenannten 
Fläctie ergibt. Als Ausgleich hierfür wurde nurdüstlich des Baugebietes 
eine im FlächennutzL'ngsplan ausgewiesene Baugebietsfläche aufgegeben 
und nicht in den Bebauungsplan LMnbezogen. 

Der Flächennutzungnphn weitet die Grundstücke des Aitdorfs, die im Bebau- 
ungsplan übernommen worden sind, aiü gemische Baufläche, die Grundstücke, 
die der V/ohnbebauung zugeführt werden sollen, als Wohngebietsfläche, 
aus. 

!.5      Recht^grundlnge des nmten Bebiuungolplnns 

Bundesbaugeset/ vom lO.ClB.r'76 m der jeweils gültigen Fassung. 

Verordnung über die hnuliche Nutzung der Grundstücke, Baunutzungsver- 
ordnung in der Nouffissung vom K^.Q^.iy??. 

Landesbauordnung für Baden-Württemberg in der jeweils gültigen Fassung. 

Planzeichenverordnung vom 3Ü.Ü7.198i. 

2. Bebauung 

2.1      F.inordnung (Lage des Gebiets) 

Das Planungsgebiet liegt nm nnrdjutlichen \<.im.\ des alten Dorfkerns Rietheim, 
nördlich der Oswald-Medc?r-StraOe, östlich der HöchtenstraOe. 
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2.2 Städtbebaulicrhe Gestaltung 

Der Bebauungsplan sieht in Anlphnunq r.n die im Dorfkern vorhandene ein- 
und zweigeschossige offene Bpbauung ebenfalls eine ein- und zweigeschossige 
offene Bebauung für flinzelh'diiser, üoppelhäuser oder eine Reihenhausbebauung 
vor. \ 

Um das Dorfbild des Sradthf:;zirt<s Rietheim nicht zu stören, wurde bewußt 
auf eine höhergeschOGsiqe nebanung verzichtet. 

Die zweigeschossige Doppelhnusbebauunq wurde als Abschluß des Bauge- 
bietes auf dem topographisch hoher gelegenen nürdlichen Teil des Bauge- 
bietes geplant. 

2.3 Gliederung des BaugehJets 

Das Baugebiet gliedert sicfi in Allgemines Wohngebiet und Dorfgebiet. Im 
Hinblick auf die unmittelbare Nachbarschaft des vorhandenen Dorfgebietes 
und der nordwestlich, nördlich und östlich vorhandenen landwirtschaftlichen 
h'läche wurde das Wohngebiet .'^Is Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. 

Mit Rücksicht auf den Fnmilienheimchürakter des Baugebietes sind die der 
Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 
sowie nicht störende Handwerksbetriebe gemäß § 4 Abs. 2   Nr. 2 BauNVO 
nicht zugelassen sowie Ausnahmen gem. 5 A /\bs. 3 Nr. 1-6 BauNVO nicht 
zulässig. 

Im Dorfgebiet sind Betriebe zur Verarbeitung und Sammlung land- und forst- 
wirtschaftlicher [Crzcngniüse gemnO § 5 Abs. 2 Nr. 4 und sonstige nichtstörende 
Gewerhebetriebe gemäß ^^ S Abs. 2 Nr. 6 sowie Tankstellen gemäß § 5 Abs. 2 
Nr. IG BauNVO wegen der unmittelbaren Nachbnrschaft des geplanten neuen 
Allgemeinen Wohngebietes ausgeschlossen, da diese Nutzungen die Wohnbe- 
bauung im Allgemeinen Wohngebiet beeinträchtigen können und außerdem der 
liinbau von Tankstellen im Bereich der Oswald-Meder-Straße oder Höchten- 
straße hier eine zusätzliche Verkehrsbelastung der Haupterschließungsstraßen 
mit sich bringen würde. 

Eine Ausnahme bilden hiervon wegen der vorhandenen Nutzung nur die 
Grundstücke Arb.-Nr. 21 und 16 auf dem Grundstück Tlst. Nr. 64. 

2.4 Map der baulichen MutZLinq, Bnuv/eise 

Das Maß der baulichen Nutzung liegt im Rahmen der nach § 17 Abs. l BauNVO 
zulässigen Werte. Tiir d:ir, Planungsgebiet ist die offene Bauweise in Form 
von Einzelhäusern, Doppelhäusern oder von einer Reihenhausbebauung ausge- 
wiesen. 

3.        Verkehr 

3.1      /äußere Verkehrserschließung 

Die äußere Verkehrscr-^chlmGung des Baunebietes erfolgt durch eine südlich 
des Pianungsgebietes verlnuicnde Gswald-Meüer-StraOe bzw. durch die 
westlich verlaufende Höchtenstrafl:;. 
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3.2 Innere VerkehrsersrhlipQunq 

Die innere VerkehrncrsrhlieDunq erfuigt durch eine WohnstraQe, die ihren 
AnscjTluQ an die Ouwald-Meder-Strane im Süden und im Westen an die Höch- 
tenstraße erhält, t 

Das Innere des Planun^sgebicter^ wird durch einen befahrbaren Wohnweg 
erschlossen. 

Um eine Verkehrsberuhiqung /.u erreichen und das Befahren der Wohnwege 
mit Lkw's zu unterbinden, iat die t.in- und Ausfahrt des gewerblichen Grund- 
stücks Arb.-Nr, 21 auf dem Hrundotück Tlst. Nr. 64 (Bedachungsfirms Blessing) 
von und zu dem befahrbarc^n V/ohnweq ausgeschlossen. 

3.3 Landwirtschaftliche f-'etdweqe 

Die nördlich und Östlich des Baugebietes vorhandenen landwirtschaftlichen 
Flächen werden durch einen geplanten Umbau des im östlichen Teilbereich 
des Planungsgebietes vorhandenen Feldwegs erschlossen und durch einen Neu- 
bau im nordöstlichen Teilhereich ergänzt. 

3.4 Ruhender  Verkehr 

Die privaten Stellplätze sind entsprecliend den Richtlinien des Innenministeriums 
Baden-Württemberg (GaragenerlaQ) nachzuweisen. 

Hierfür sind Garagenstandorte im Bebauungsplan ausgewiesen. Außerdem 
können sie innerhalb der überbaubaren Fläche untergebracht werden. 

4T        Versorgung, Entsorgung, Abfallbeseitigung 

Die Versorgung des Gebiets mit Strom und Wasser erfolgt durch die Stadt- 
werke Villingen-Schwenningen GmbH. Für das Planungsgebiet ist im Be- 
reich der öffentlichen Grünflachen mit Kinderspielplatz im nordöstlichen 
Teilbereich des Plannngsgebietes eine zusätzliche Trafostation ausgewiesen. 

Die Versorgung des Gebietes mit Trink-, Brauch- und Loschwasser erfolgt 
entsprechend den Allgemeinen Versorgungsbedingungen der SVS AVB WasserV 
sowie des Arbeitsblnttes W AO^J des iJVGW für Lnschwasser. 

Die Lntwässerung des Betinuungsplangebietes ist in einem Gesamtentwäs- 
serungsplan für den Stadtbezirk Rietheim erfaßt, der mit Schreiben vom 
18.10.1984 II-TB/He/Pl dem Lnndratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis zur Ge- 
nehmigung vorgelegt wurde. 

Im Plangebiet wird eine Trennkanalisation eingebaut, da die Kanalisation im 
Stadtbezirk Rietheim ein Weiterc-s an Abwasser nicht mehr aufnehmen kann. 
Dies ist begründet, teilweise in der KanaÜsotinn in ihren Dimensionen, vor 
allem aber in der GrüOc des bestehenden Überlaufbeckens. In fernerer Zeit 
ist vorgesehen, daO in dieses Lntwässerungsnetz ein noch nicht näher beschreib- 
bares Baugebiet im Gewann "Staigäcker" und ein solches im Gewann "Oberdorf" 
mit angeschlossen werden r.oII. ßeide Baugeiete sind in der Fortschreibung zum 
Flächennutztingsplnn enthalten. 

Das Schmutzwasser gelangt dann im \yeiteron Verlauf in die Zuleitung zwischen 
dem Regenüberlaufbecken und dem Pumpwerk für die Stadtbezirke Pfaffen- 
weiler, RieLheim und Mjrtuch zum Kldrwerk Villingen. Das Regenwasser wird 
parallel verlegt und im Bereich den Flst. Nr. I?ü6 in die Brigach eingeleitet. 
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Für die RegenwassnrentiJorqung entstefien Aufwendungen in Hohe von ca. 
DM 200.000,—, für die Schmut/wasserentsorgunq ca. DM 150.000, — . 
Der Gesamtbetrag für die Regenwasser- und Schmut^wasserentsocgung be- 
läuft, sich demnach auf DM J'^-O.OOn, —. 

Die Reinigung des Schmutzwassers und des kritischen Reqenwassers aus dem' 
gesamten Stadtbezirk Rietheim erfolgt in der Kläranlage des Stadtbezirks 
Villingen, die derzeit mit einem Küstenaufwund von DM 10.100.000,— erweitert 
vWrd. Die Restmittol für die Kläranlage sind im Haushaltsplan 1985 ausgewiesen. 

Die häuslichen und betrieblichen Abfälle werdeti itn Rühmen der zuge- 
lassenen Beseitiqumisnnlage boseitigt. 

5. Folgeeinrichtung 

Die Planungsausv/eisungen verursachen mit Ausnahme der Anlage eines 
Kinderspielplatzes innerhalb einer üffentlichen Grünfläche keinen neuen 
Bedarf an Folgeeinrichtungen. Diese Auffassung wird durch das Staat- 
liche Schulamt Villingen-Schwenninqen sowir durch das städtische Jugend- 
amt gestützt. 

6. Grünflächen ind Pflanztjnbote 

Im nordöstlichen Teil detj rJl.uuinqsgebictes ist eine öffentliche Grünfläche 
mit Kinderspielplnt/ nuNqewie^^on. 

Am nördlichen und am östlichen Rande cJes Planungsgebietes ist zwecks 
Abschirmung des Baugehietes zur freien Landschaft ein Pflanzgebot vor- 
gesehen, das in Form einer Satzung noch erlassen werden muQ. Das gleiche 
qilt für die Abpflanzung des Gewerbebetriebes nördlich des Grundstücks 
Arb.-Nr. 21 auf dem Grundstück Flst. Nr. 6A, um hier eine Abschirmung 
dieses Gewerbebetriebes zur geplanten Wohnbebauung zu erreichen. 

7. Kosten 

Straßenbaukosten einschlieOlich Gehwege, Fußwege 
md Feldwege 

Regen wasserk anal 

Schmu tzwasserknnal 

Beleuchtungskoston 

Öffentliche Grünanla-jefi, Bcpflanzungen und 
Kinderspielplatz 

Abbruchkosten 

Insgesamt ca.      DM    1.05A.OOO,— 

8.        Finanzierung 

Die Finanzierung der l-rnchlieÜungsmaOnahmen ''Kosten unter 7) erfolgt 
über einen Vertrag zwischen dor Stadt VilUnqon-Schwenningen und der 
Landeskrcditba/Tk Bridcn-Würt tcn-'berg, Abt. Kumniunalfinanz. Diese können 
danach im Jahre l'^O'^ bi'gonncn v^erden. 
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ca. DM 550.000,- 

ca. DM 200.000,- 

ca. DM 150.000,- 

ca. DM 47.000,- 

DM 90.000," 

DM 17.000,- 
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9.        BodenordnunqsmaOnahmen 

Zur Sicherung der Planungsabsichten des Iriebauungsplanes ist es erforder- 
lich, .für das Gebiet des ßebauungsplans oder für Teilflächen des Bebauungs- 
plans ein Umlecjunnsverfahren nach den L^estimmungen des BundesbaugesetZE^s 
einzuleiten. , 

Villingen-Schwenningen, den 2 8. NOV. 198^ 

Der Oberbijrgermeister 
In Vertretung rpiiuii' 
Kühn 
Bürgermeister 


